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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.03.2004 

Geschäftszahl 

2003/16/0479 

Rechtssatz 

Voraussetzung für die Vorschreibung einer Abgabenerhöhung nach § 108 ZollR-DG ist u.a., dass der Zinssatz 
unter Bedingungen festgesetzt wird, die denjenigen entsprechen, die im nationalen Recht für Verstöße gleicher 
Art und Schwere gelten, wobei die Sanktion jedenfalls wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein muss 
(Hinweis EuGH-Urteil H GmbH, 16. Oktober 2003, Rs C-91/02). Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist dann 
nicht eingehalten, wenn eine Abgabenerhöhung stattfindet, obwohl die Verantwortlichkeit für die verspätete 
Erhebung der Zollschuld ausschließlich der Zollverwaltung zuzurechnen ist (vgl. auch Bericht des 
Berichterstatters im Verfahren vor dem EuGH). 

Beachte 

Vorabentscheidungsverfahren: 

* Vorabentscheidungsantrag: 

2000/16/0853 B 28. Februar 2002 

* EuGH-Entscheidung: 

EuGH 62002CJ0091 16. Oktober 2003 


